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kannt waren, genießen gemäß § 226 des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch bei der Auftragsvergabe durch 
die öffentliche Hand Bestandsschutz,

c)  für Inklusionsbetriebe nach §  215 des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch: Vorlage der Anerkennung als 
Inklusionsbetrieb in der Regel durch den ersten För-
derbescheid des Integrationsamtes und einer schrift-
lichen Bestätigung des Integrationsamtes, die zum 
Zeitpunkt der Vorlage im Verfahren nicht älter als ein 
Jahr alt sein darf,

d)  bei ausländischen Bietern: Vorlage einer Bescheini-
gung einer Gerichts- oder Verwaltungsbehörde des 
Ursprungs- oder Herkunftslandes der Einrichtung, 
aus der die Anerkennung als Werkstatt für behinderte 
Menschen oder Blindenwerkstatt oder Inklusionsbe-
trieb hervorgeht. Sofern eine solche Bescheinigung im 
betreffenden Land nicht ausgestellt wird, kann der 
Nachweis durch eine eidesstattliche Erklärung ersetzt 
werden, die eine vertretungsberechtigte Person der 
betreffenden Einrichtung vor einer befugten Behörde 
des betreffenden Staates abgibt. In den Staaten, in 
denen es eine derartige eidesstattliche Erklärung 
nicht gibt, kann diese durch eine feierliche Erklärung 
ersetzt werden. Die zuständige Behörde oder der No-
tar stellen eine Bescheinigung über die Echtheit der 
eidesstattlichen oder feierlichen Erklärung aus.

2.4

Inhalt der Bevorzugung

2.4.1

Beschränkung des Wettbewerbs

Der Wettbewerb kann auf bevorzugte Bieter im Sinne 
der Nummer 2.2 beschränkt werden. 

Der Auftrag kann im Rahmen einer Verhandlungsver-
gabe oder Freihändigen Vergabe vergeben werden, sofern 
der Wettbewerb ausschließlich auf bevorzugte Bieter im 
Sinne der Nummer 2.2 beschränkt wird. 

2.4.2 

Aufforderung zur Angebotsabgabe

Wird der Wettbewerb bei Beschränkten Ausschreibungen 
und bei der Verhandlungsvergabe oder Freihändigen Ver-
gaben nicht auf bevorzugte Bieter beschränkt, sind re-
gelmäßig auch die in Nummer 2.2 genannten Einrichtun-
gen in angemessenem Umfang zur Angebotsabgabe auf-
zufordern.

2.4.3 

Wirtschaftlichkeit des Angebotes

Ist das Angebot eines nach Nummer  2.2 bevorzugten 
Bieters ebenso wirtschaftlich wie das ansonsten wirt-
schaftlichste Angebot eines Bieters, der nicht nach Num-
mer 2.2 bevorzugt ist, so ist Ersterem der Zuschlag zu er-
teilen.

Bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Angebote 
wird der von den bevorzugten Bietern im Sinne der 
Nummer  2.2 angebotene Preis mit einem Abschlag von 
15 Prozent berücksichtigt. Voraussetzung für die Berück-
sichtigung des Abschlags ist, dass die Herstellung der 
angebotenen Lieferungen zu einem wesentlichen Teil 
durch die bevorzugten Bieter erfolgt. Dies ist insbeson-
dere dann der Fall, wenn die Wertschöpfung durch ihre 
Beschäftigten mehr als 10 Prozent des Nettowerts der 
zugekauften Waren beträgt.

2.5

Werkstättenverzeichnis

Die Werkstätten für behinderte Menschen verfügen über 
ein breites Angebot an Produkten und Dienstleistungen. 
Einen Überblick über das Leistungsangebot der Werk-
stätten für behinderte Menschen und der Blindenwerk-
stätten gibt das „Verzeichnis der anerkannten Werkstät-
ten für behinderte Menschen“, das von der Bundesagen-
tur für Arbeit jährlich herausgegeben und unter der 
Internetadresse „www.arbeitsagentur.de“ veröffentlicht 
wird.

I.

20021

Berücksichtigung von Werkstätten 
für behinderte Menschen und 

von Inklusionsbetrieben bei der Vergabe 
 öffentlicher Aufträge

Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums für Wirt-
schaft, Innovation, Digitalisierung und Energie, 

des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales,
des Ministeriums für Heimat, Kommunales, 

Bau und Gleichstellung 
und des Ministeriums der Finanzen

Vom 29. Dezember 2017

1
Rechtsgrundlagen und Ziele

§ 118 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013 
(BGBl. I S.1750, 3245) in der jeweils geltenden Fassung, 
eröffnet den öffentlichen Auftraggebern die Möglichkeit, 
Vergabeverfahren Werkstätten für behinderte Menschen 
und Unternehmen vorzubehalten, deren Hauptzweck die 
soziale und berufl iche Integration von Menschen mit Be-
hinderungen oder von benachteiligten Personen ist, oder 
zu bestimmen, dass öffentliche Aufträge im Rahmen von 
Programmen mit geschützten Beschäftigungsverhältnis-
sen durchzuführen sind.

Das Neunte Buch Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 
2016 (BGBl. I S. 3234) sieht in § 224 Absatz 1 Satz 1 und 
Absatz 2 vor, dass Aufträge der öffentlichen Hand Werk-
stätten für behinderte Menschen und Inklusionsbetrie-
ben nach §§ 215 bis 218 bevorzugt anzubieten sind.

Dieser Runderlass regelt für öffentliche Auftraggeber des 
Landes Nordrhein-Westfalen unterhalb der EU-Schwel-
lenwerte die bevorzugte Berücksichtigung von Werkstät-
ten für behinderte Menschen und von Inklusionsbetrie-
ben bei der Vergabe öffentlicher Aufträge.

2
Umsetzung im Vergabeverfahren 

2.1
Anwendungsbereich

Die Vergabestellen der Gebietskörperschaft Land Nord-
rhein-Westfalen nach § 99 Nummer 1, 2, 4 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen haben bei der Ver-
gabe von Aufträgen unterhalb der EU-Schwellenwerte 
die folgenden Bestimmungen zu berücksichtigen.

2.2
Bevorzugte Bieter

Bevorzugte Bieter im Sinne dieses Erlasses sind aner-
kannte Werkstätten für behinderte Menschen (§ 219 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch) und Blindenwerk-
stätten (§  226 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) 
 sowie Inklusionsbetriebe im Sinne der §§  215, 224 Ab-
satz 1 Satz 1 und Absatz 2 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch. Gleiches gilt für Einrichtungen in anderen 
Staaten, die nach den dort geltenden rechtlichen Bestim-
mungen mit den vorgenannten Einrichtungen vergleich-
bar sind.

2.3 
Nachweis der Eigenschaft als bevorzugter Bieter

Der Bieter muss seine Eigenschaft als bevorzugter Bieter 
durch einen der folgenden Nachweise belegen:

a)  Vorlage der von der Bundesagentur für Arbeit ausge-
sprochenen Anerkennung als Werkstatt für behin-
derte Menschen gemäß § 225 des Neunten Buches So-
zialgesetzbuch,

b)  Vorlage der von der zuständigen Ordnungsbehörde 
ausgesprochenen Anerkennung als staatlich aner-
kannte Blindenwerkstatt nach §  5 Blindenwarenver-
triebsgesetz vom 9. April 1965 (BGBl.  I S.  311), das 
durch Art.  30 des Gesetzes vom 7. September 2007 
(BGBl. I S. 246) aufgehoben worden ist. Blindenwerk-
stätten, die am 13. September 2007 staatlich aner-
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203310

Tarifvertrag
über die Bewertung der Personalunterkünfte

für Arbeiter
vom 16. März 1974

Runderlass des Ministeriums der Finanzen 
– B 4200 – 6.1 – IV –

Vom 21. Dezember 2017

Der Tarifvertrag über die Bewertung der Personalunter-
künfte für Arbeiter vom 16. März 1974 (bekanntgegeben 
mit dem Gemeinsamen Runderlass des Finanzministeri-
ums – B 4200-6.1-IV 1 – und des Innenministeriums – 
II A 2-7.65-1/74 – vom 19. März 1974 – SMBl. NRW. 
203310) wird wie folgt geändert:

1.   In § 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 wird der Betrag „7,49“ 
durch den Betrag „7,59“, der Betrag „8,30“ durch den 
Betrag „8,41“, der Betrag „9,49“ durch den Betrag 
„9,62“, der Betrag „10,55“ durch den Betrag „10,69“ 
und der Betrag „11,25“ durch den Betrag „11,40“ er-
setzt.

2.   In § 3 Absatz 4 Unterabsatz 3 wird der Betrag „4,49 
Euro“ durch den Betrag „4,55 Euro“ ersetzt.

3.   In der Fußnote zu §  3 wird das Datum „1. Januar 
2015“ durch das Datum „1. Januar 2018“ ersetzt.

– MBl. NRW. 2018 S. 23

2052

Änderung des Runderlasses
„Konkretisierung und Ergänzung der Aufgaben 

der Landesoberbehörden“ 
Runderlass des Ministeriums des Innern 

– 43-58.01.02 –

Vom 20. Dezember 2017

Nummer  2.3 des Runderlasses des Innenministeriums 
„Konkretisierung und Ergänzung der Aufgaben der Lan-
desoberbehörden“ vom 29. Juni 2007 (MBl. NRW. S. 574) 
wird wie folgt geändert:

a)  Im 2. Spiegelstrich werden die Wörter „erstellt und 
führt eine Stärke- und Verwendungsübersicht für die 
Polizei NRW und wertet diese aus“ durch die Wörter 
„ist zuständig für die Kontrolle der Einhaltung der 
Datenqualität im Personalinformationssystem der 
Polizei NRW“ ersetzt.

b)  Im letzten Spiegelstrich wird der Punkt durch das 
Wort „und“ ersetzt und ein weiterer Spiegelstrich an-
gefügt:

 „– nimmt die Aufgabe des Fachcontrollings ZA wahr.“

Dieser Erlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft.

– MBl. NRW. 2018 S. 23

2.6. 
Verzeichnis Inklusionsbetriebe

Die Inklusionsbetriebe bieten ein breites Spektrum an 
Produkten und Dienstleistungen an. Einen Überblick 
über die bestehenden Betriebe gibt die von den Integra-
tionsämtern veröffentlichte Adressen- und Branchen-
liste. Diese Aufstellung ist unter den Internetadressen: 
www.inklusionsbetriebe.lvr.de und www.lwl-integrati-
onsamt.de/leistungen/Inklusionsbetriebe veröffentlicht.

2.7
Bekanntmachung

Die Bevorzugungsregelung muss in den Vergabeunterla-
gen mitgeteilt werden.

3
Geltung bei der Gewährung von Zuwendungen

Öffentliche Zuwendungsgeber können bei der Gewäh-
rung von Zuwendungen die Beachtung dieses Runderlas-
ses den Empfängern öffentlicher Zuwendungen in Form 
von besonderen Nebenbestimmungen auferlegen.

4
Gemeinden und Gemeindeverbände

Den Gemeinden und Gemeindeverbänden wird dieser 
Erlass zur Anwendung empfohlen.

5
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 
in Kraft. Gleichzeitig tritt der Gemeinsame Runderlass 
des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen 
und Verkehr, des Ministeriums für Arbeit, Integration 
und Soziales, des Ministeriums für Inneres und Kommu-
nales und des Finanzministeriums vom 22. März 2011 
(MBl. NRW. S.  122), der zuletzt durch Gemeinsamen 
Runderlass vom 26. April 2016 (MBl. NRW. S. 382) geän-
dert worden ist, außer Kraft.

– MBl. NRW. 2018 S. 22

20330

Tarifvertrag
über die Bewertung der Personalunterkünfte

für Angestellte
vom 16. März 1974

RdErl. d. Ministeriums der Finanzen 
– B 4100 – 6.1 – IV –

Vom 21. Dezember 2017

Der Tarifvertrag über die Bewertung der Personalunter-
künfte für Angestellte vom 16. März 1974 (bekanntgege-
ben mit dem Gemeinsamen Runderlass des Finanzminis-
teriums – B 4100-6.1-IV 1 – und des Innenministeriums 
–  II A 2-7.65-1/74 – vom 19. März 1974 – SMBl. NRW. 
20330) wird wie folgt geändert:

1.   In § 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 wird der Betrag „7,49“ 
durch den Betrag „7,59“, der Betrag „8,30“ durch den 
Betrag „8,41“, der Betrag „9,49“ durch den Betrag 
„9,62“, der Betrag „10,55“ durch den Betrag „10,69“ 
und der Betrag „11,25“ durch den Betrag „11,40“ er-
setzt.

2.   In § 3 Absatz 4 Unterabsatz 3 wird der Betrag „4,49 
Euro“ durch den Betrag „4,55 Euro“ ersetzt.

3.   In der Fußnote zu §  3 wird das Datum „1. Januar 
2015“ durch das Datum „1. Januar 2018“ ersetzt.

– MBl. NRW. 2018 S. 23
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und Alter“ vom 17. März 2016 (MBl. NRW. S. 233) außer 
Kraft.

– MBl. NRW. 2018 S. 24

7861

Richtlinien
über die Gewährung von Zuwendungen

für Investitionen zur Emissionsminderung 
in der Landwirtschaft

Runderlass des Ministeriums für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

– II A 3-2114.50.10 –

Vom 15. Dezember 2017

Der Runderlass des Ministeriums für Klimaschutz, Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz vom 
30. November 2015 (MBl. NRW. S. 814), der durch Rund-
erlass vom 6. April 2017 (MBl. NRW. S. 363) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In Nummer 4.2.3 wird Satz 4 und 5 wie folgt gefasst:

  „Nicht zuwendungsfähig ist eine feste Abdeckung auf 
Lagerbehälter, sofern diese auf Grund rechtlicher Be-
stimmungen vorgeschrieben ist.“

2.   In Nummer  9 Satz  2 wird die Angabe „2018“ durch 
die Angabe „2020“ ersetzt.

Der Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft.

– MBl. NRW. 2018 S. 24

II.

Ministerpräsident

Honorarkonsularische Vertretung 
des Königreichs Schweden in Düsseldorf

Bekanntmachung des Ministerpräsidenten 
– M 2 – 03.21-1/17 –

Vom 11. Dezember 2017

Die Bundesregierung hat Frau Dr. Juliane Kronen am 
7.  Dezember 2017 das Exequatur als Honorarkonsulin 
des Königreichs Schweden in Düsseldorf erteilt. 

Der Konsularbezirk umfasst das Land Nordrhein-West-
falen.

– MBl. NRW. 2018 S. 24

III.

Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 

9. Sitzung der 14. Landschaftsversammlung 
Westfalen-Lippe

Bekanntmachung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe 

Vom 15. Januar 2018

Die 9. Sitzung der 14. Landschaftsversammlung Westfa-
len-Lippe fi ndet am 1. Februar 2018, 10.00 Uhr in Müns-
ter, Plenarsaal des Landeshauses, Freiherr-vom-Stein-
Platz 1, statt. Die Einberufung mit Tagesordnung wird 

631

Richtlinie zur Berücksichtigung
von bürgerschaftlichem Engagement

bei der Gewährung von Zuwendungen
im Zuständigkeitsbereich

des Ministeriums für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Runderlass des Ministeriums für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung 

– 112 (BdH) 10-40 – 

Vom 28. Dezember 2017

1
Rechtsgrundlage

Nach Nummer 2.4.2 zu § 44, Teil I oder Nummer 2.3.2 zu 
§  44 Teil II des Runderlasses des Finanzministeriums 
„Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung“ 
vom 30. September 2003 (MBl. NRW. S. 1254), der zuletzt 
durch Runderlass vom 24. September 2007 (MBl. NRW. 
S. 688) geändert worden ist, kann bürgerschaftliches En-
gagement nach näherer Maßgabe dieser Förderrichtli-
nien berücksichtigt werden.

2
Gegenstand der Förderung

Bürgerschaftliches Engagement in der Form von freiwil-
ligen, unentgeltlichen Arbeiten kann als fi ktive Ausgabe 
in die Bemessungsgrundlage für die Zuwendung an eine 
natürliche oder juristische Person einbezogen werden.

3
Voraussetzung für die Berücksichtigung

Die als bürgerschaftliches Engagement zu berücksichti-
genden Leistungen dürfen nicht in Erfüllung einer Ver-
pfl ichtung aus einem Beschäftigungsverhältnis oder ei-
ner organschaftlichen Stellung bei der Zuwendungsemp-
fängerin oder dem Zuwendungsempfänger erbracht 
worden sein.

4
Art und Umfang, Grenze der Anerkennung

Im Rahmen bürgerschaftlichen Engagements erbrachte 
Arbeitsleistungen können bei der Ermittlung der Ge-
samtausgaben eines geförderten Vorhabens wie folgt Be-
rücksichtigung fi nden.

4.1
Jede geleistete Arbeitsstunde kann pauschal mit 15 Euro 
angesetzt werden.

4.2
Bei Arbeitsleistungen, die eine besondere fachliche Qua-
lifi kation erfordern, kann das für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung zuständige Ministerium auf Vor-
schlag der Bewilligungsbehörde im Einzelfall einen hö-
heren Betrag anerkennen. 

4.3
Die Höhe der fi ktiven Ausgaben für bürgerschaftliches 
Engagement darf 20 Prozent der zuwendungsfähigen 
Gesamtausgaben nicht überschreiten.

4.4
Als Beleg für die geleisteten Arbeitsstunden sind einfa-
che Stundennachweise zu erstellen, die zu unterschrei-
ben sind. Sie müssen den Namen des oder der ehrenamt-
lich Tätigen, Datum, Dauer und Art der Leistung bein-
halten und sind von dem Zuwendungsempfänger oder 
der Zuwendungsempfängerin gegenzuzeichnen.

5
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft und am 31. Dezember 2022 außer Kraft. Gleich-
zeitig tritt der Runderlass des Ministeriums für Gesund-
heit, Emanzipation, Pfl ege und Alter „Richtlinie zur Be-
rücksichtigung von bürgerschaftlichem Engagement bei 
Gewährung von Zuwendungen im Zuständigkeitsbereich 
des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege 
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im Internet unter http://www.lwl.org/LWL/Der_LWL/
Organisation/Zahlen-Fakten-Dokumente/Bekanntma-
chungen öffentlich bekannt gemacht.

Münster, den 15. Januar 2018

Der Direktor
des Landschaftsverbandes

Westfalen-Lippe

Matthias  L ö b

– MBl. NRW. 2018 S. 24
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